
Beurlaubung für Stelle im Ausland / Ortslehrkraft
Beurlaubung auch für NICHT deutsche Schulen
möglich?
Beitrag von „Moebius“ vom 4. November 2014 13:06

Wobei "8 Stunden" auch nicht bedeutet, dass man 8 Stunden unterrichten kann, die 8 Stunden
sind die zulässige Gesamtarbetiszeit. Akzeptiert werden bei unterrichtlichen Tätigkeiten meines
Wissens nach dann idR 5 Unterrichtsstunden.
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